
Erwerbstätigkeit
Frauen und Männer
Auf einem Arbeitsmarkt, der insgesamt
ungefähr 62% der Bevölkerung beschäftigt,
sind beinahe ebenso viele Frauen wie Män-
ner erwerbstätig. Die Frauen haben nicht
ebenso oft wie die Männer eine Ganztags-
beschäftigung. Während 90% der Männer
ganztägig arbeiten, trifft dies nur für 60%
der Frauen zu.

Die Frauen bekommen für ihre Er-
werbstätigkeit nicht den gleichen Lohn wie
die Männer, aber die Lohnunterschiede
werden kleiner. Die Löhne und Gehälter
für ganztägig beschäftigte Frauen ent-
sprechen 92% der Löhne und Gehälter der
Männer. Die Lohnunterschiede beruhen
vor allem auf einer langsameren Entwick-
lung der Löhne der im öffentlichen Dienst
beschäftigten Frauen. Viele Frauen arbeiten
im öffentlichen Sektor, insbesondere in 
Pflege- und Betreuungsberufen.

Löhne und Gehälter
Der Durchschnittslohn für einen ganztägig
arbeitenden Industriearbeiter betrug 2003
19 900 SEK im Monat, ein in der Privat-
wirtschaft Angestellter verdiente im 
Durchschnitt 26 300 SEK. Die beste Ge-
haltsentwicklung in den letzten Jahren
haben Manager in leitenden Positionen zu
verzeichnen.

Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosigkeit ist inzwischen spürbar
gesunken. Im März 2005 waren 5,5% der
Bevölkerung zwischen 16 und 64 Jahren
offen arbeitslos. Gleichzeitig wurden 

weitere 1,9% mit verschiedenen, sog. kon-
junkturabhängigen Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen beschäftigt, wie Notstands-
arbeiten, persönliche Entwicklung im 
Erwerbsleben, Einschulungsplätze für 
Jugendliche, betriebsinterne Fortbildung,
Weiterbildung usw.

Die neue Arbeitslosenversicherung 
besteht aus zwei Teilen: Einkommensaus-
fallversicherung und Grundversicherung.
Der Arbeitslose führt für das Arbeitslosen-
geld, das für die Rentenversicherung zählt,
Steuern ab.

Um in den Genuss der Einkommens-
ausfallversicherung zu kommen, muss der
Arbeitslose mindestens 12 Monate bei 
einer Arbeitslosenversicherungskasse ein-
geschrieben sein und das letzte Jahr eine
gewisse Zeit lang gearbeitet haben. Der 
Tagessatz macht 80% des Einkommens
aus, beträgt jedoch höchstens 680 SEK pro
Tag (730 SEK während den ersten hundert
Tagen). Die Obergrenze wird bei einem
Einkommen von 18 700 SEK (oder SEK
20 075) erreicht. Der niedrigste auszuzah-
lende Betrag beläuft sich auf 320 SEK pro
Arbeitstag. Die Leistung wird höchstens
300 Tage lang ausgezahlt, kann jedoch um
weitere 300 Tage verlängert werden. Die
ersten fünf Tage, die so genannten Karenz-
tage, werden nicht erstattet. Der Arbeits-
lose muss auf dem Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung stehen und eine geeignete Arbeit
annehmen, die ihm angeboten wird.

Ausbildung
Der Besuch der neunjährigen Grundschule
(Pflichtschule) und der Gymnasialschule 

sowie das Studium an Hochschulen und
Universitäten sind kostenlos. Private, sog.
Freie Schulen, sind jetzt häufiger. Wenn sie
jedoch vom Recht auf kommunale För-
derung Gebrauch machen wollen, dürfen
die Schulen keine Schulgebühren erheben.

Wer an einer Universität oder Hoch-
schule studiert oder sonst eine postgymna-
siale Ausbildung durchläuft, hat die Mög-
lichkeit, Studiengeld zu erhalten. Das 
Studiengeld, das für jeden sog. Studien-
monat gezahlt wird, besteht aus einer til-
gungsfreien Studienbeihilfe von 2 369 SEK 
(2004) und einem Studiendarlehen von 
4 527 SEK, das zurückgezahlt werden 
muss. Der Zinssatz für das Studiendarlehen
beträgt 3,1% und ist bei der jährlichen Ein-
kommensteuererklärung nicht absetzbar.

Schüler der Gymnasialschule erhalten
eine sog. Schülerbeihilfe von 950 SEK im
Monat. Sie wird 10 Monate pro Jahr aus-
gezahlt.

Steuern
Schweden ist wegen seiner hohen Steuern
bekannt. Wer mehr als 16 400 SEK im Jahr
verdient, muss Einkommensteuern abfüh-
ren. Der durchschnittliche Kommunal-
steuersatz für das Jahr 2004 betrug rund 
31,50 SEK pro 100 SEK, doch konnte 
diese Steuer zwischen 27 SEK und 35 SEK 
schwanken. Alle Bürger müssen ferner
mindestens 200 SEK an staatlicher Ein-
kommensteuer entrichten. Bei einem 
Jahreseinkommen von über 308 800 SEK
sind 20% staatliche Einkommensteuer
abzuführen, bei einem Einkommen von
über 458 900 SEK 25%. Neben der kom-

Die wirtschaftliche Lage der schwedischen
Haushalte
Die schwedische Wirtschaft ist gegenwärtig relativ stark. Die Inflation ist
zurzeit niedrig. Die Arbeitslosigkeit ist in vergangenen Jahren angestiegen
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Schweden hat ein weit reichendes soziales Schutznetz mit gut funktio-
nierenden allgemeinen Versicherungssystemen. Ein Großteil der Kosten
für Ausbildung, Gesundheitswesen und Kinderbetreuung wird ebenfalls
aus Steuermitteln finanziert.
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munalen und der staatlichen Einkommen-
steuer muss ferner eine Rentenversiche-
rungsabgabe von 7% des Lohns bzw. Ge-
halts entrichtet werden, der Höchstsatz
beträgt hier 23 900 SEK pro Jahr.

Einkommensteuern werden auch auf
Arbeitslosengeld, Renten und Pensionen
erhoben. Aus der nachstehenden Tabelle
geht hervor, wie viel Personen in verschie-
denen Einkommensschichten an Steuern
zahlen müssen (2004).

kommen über 294 750 SEK im Jahr wird
kein Krankengeld gezahlt.

Ein Besuch bei einem vom Provinzial-
landtag angewiesenen Hausarzt kostet für
den Patienten zwischen 100 und 140 SEK.
Bei privat niedergelassenen Ärzten und in
der Ambulanz der Krankenhäuser sind die
Besuche etwas teurer. Das Honorar deckt
außer dem eigentlichen Besuch beim Arzt
auch die Kosten für z.B. das Attest für die
Versicherungskasse, die Arzneimittelver-
schreibung und die Probenentnahme und 
-analyse im Labor. Die Beratung zwecks
Geburtenregelung durch einen Arzt oder
eine Hebamme und Rezepte für Verhü-
tungsmittel sind kostenlos. Für Kinder und
Jugendliche unter 20 Jahren ist die ärztliche
Behandlung kostenfrei.

Die allgemeine Krankenversicherung
umfasst auch die Arzneimittelbeihilfe. Die
meisten Arzneimittel, die vom Arzt ver-
schrieben werden, fallen unter die Bei-
hilfe.

Alle Arztbesuche und Ausgaben für
Arzneimittel können auf einer sog. Kosten-
begrenzungskarte eingetragen werden. Wer
innerhalb eines Jahres 900 SEK für Be-
suche beim Arzt oder 1 800 SEK für Arz-
neimittel bezahlt hat, hat Recht auf freie
ärztliche Behandlung, Krankengymnastik
und Arzneimittel für den Rest eines vollen
Jahres, gerechnet vom Zeitpunkt der ersten
Eintragung auf der Kostenbegrenzungs-
karte. Wenn Kinder unter 16 Jahren aus der
gleichen Familie zusammen die Kosten-
grenze erreicht haben, können sie je eine
Freikarte erhalten.

Kinder und Jugendliche zwischen drei
und 19 Jahren haben Anspruch auf kosten-
lose, regelmäßige Zahnbehandlung. Für
Erwachsene ist die zahnärztliche Behand-
lung auch subventioniert, und zwar über die
Zahnbehandlungsversicherung.

Die Beihilfe für Zahnbehandlung be-
zieht sich nur auf die grundlegende Zahn-
behandlung. Die Leistung wird in festen
Sätzen ausgezahlt, die 30% der Behand-
lungskosten ausmachen. Maßnahmen wie
Kronen, Brücken, Implantate oder Zahn-
regulierung sind nicht von der Zahnbe-
handlungsversicherung abgedeckt, sondern
werden vielmehr von einem besonderen
Kostenbegrenzungsschutz mit einem zu-
nächst abzuziehenden Karenzbetrag von
3 500 SEK umfasst.

Manche Gruppen, wie z.B. Ältere und
Behinderte, können die Kosten für die
Zahnbehandlung zum Kostenbegren-
zungsschutz für die allgemeine ärztliche
Behandlung rechnen.

Elternurlaub
Im Zusammenhang mit der Geburt eines
Kindes haben die Eltern für 480 Tage An-

spruch auf ein steuerpflichtiges Elterngeld
in wechselnder Höhe. Während eines
Zeitraums von 390 Tagen kann einer der
beiden Elternteile die Betreuung des
Kindes übernehmen und erhält dabei 80%
seines Monatslohns. 60 Tage sind jeweils
der Mutter und dem Vater vorbehalten.
Der Anspruch auf die Leistung erlischt,
wenn der jeweilige Elternteil diese Tage
nicht in Anspruch nimmt. Für die rest-
lichen 90 Tage beträgt das Elterngeld 60
SEK pro Tag.

Im Zusammenhang mit der Geburt hat
der Vater außerdem Anspruch auf Eltern-
geld für zehn Tage.

Eltern haben auch die Möglichkeit, ihre
kranken Kinder unter 12 Jahren zu Hause
zu pflegen. Das Pflegegeld beträgt 80% des
Einkommens für bis zu 120 Tage pro Jahr
und Kind. Eltern eines behinderten Kindes,
bei dem ein Pflegebedarf von mehr als sechs 
Monaten besteht, erhalten im Jahr 2004
eine Pflegebeihilfe von bis zu SEK 98 250.

Kindergeld 
Familien mit Kindern unter 16 Jahren
erhalten Kindergeld. Das Geld wird nicht
versteuert. Vom dritten Kind an steigt das
Kindergeld.

Im gleichen Tempo, wie die Frauen auf
den Arbeitsmarkt getreten sind, haben die
Gemeinden ihre Kinderbetreuung aus-
gebaut. Die meisten Eltern von kleinen
Kindern nutzen die kommunale Kinder-
betreuung in Form von Kindertagesstätten
oder kommunalen Tagesmüttern. Die
Gemeinden sind verpflichtet, allen Eltern
bei Bedarf Kinderbetreuung anzubieten.
Private Kinderbetreuung ist nicht sehr
häufig in Schweden. Nur zwei Prozent der
Familien mit Kindern zwischen einem und
sechs Jahren haben private Kinderbetreu-
ung, z.B. in Form einer Kinderpflegerin.

Unterhaltsvorschuss
Der Elternteil, der nicht zusammen mit
seinem Kind lebt, muss zur Versorgung des
Kindes beitragen. Dies geschieht durch
Zahlung von Unterhaltsbeitrag an den
Elternteil, der die elterliche Fürsorgepflicht
ausübt. Die Eltern können sich selbst über
die Höhe des Unterhaltsbeitrags einigen, er
kann aber auch gerichtlich festgesetzt
werden. Die Allgemeine Versicherungs-
kasse zahlt dem Elternteil, bei dem das
Kind lebt, einen Unterhaltsvorschuss, wenn
der Unterhaltspflichtige keinen oder einen
zu niedrigen Unterhaltsbeitrag zahlt. Der
unterhaltspflichtige Elternteil ist jedoch
zur Rückzahlung des vollen bzw. eines
Anteils des Unterhaltsvorschusses ver-
pflichtet. Der Unterhaltsvorschuss wird
nicht besteuert und beträgt 1 173 SEK pro
Kind und Monat.
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Für Zinseinnahmen aus Sparkonten bei
Banken und Privatobligationen sowie Aus-
schüttungen von Dividenden auf Aktien
und Fondsanteile wird eine Kapitalsteuer
erhoben. Sie beträgt 30%. Für Darlehens-
und andere Sollzinsen können 30% der
Kosten bei der jährlichen Einkommen-
steuererklärung abgesetzt werden.

Die schwedische Durchschnittsfamilie
hat ein Vermögen von 315 000 SEK. Der
größte Teil des Vermögens (gut 250 000
SEK) ist in der Wohnung gebunden. Auf
Vermögensteile, die 1 500 000 SEK bei
Alleinstehenden und 2 000 000 SEK bei
Verheirateten übersteigen, wird eine Ver-
mögenssteuer von 1,5% erhoben.

Wer ein Einfamilienhaus, ein Freizeit-
haus oder einen Grundbesitz hat, muss eine
Grundsteuer bezahlen. Sie beträgt 1,0%.
Für neu gebaute Einfamilienhäuser entfällt
während der ersten fünf Jahre keine 
Grundsteuer, danach wird fünf Jahre lang
der halbe Grundsteuersatz entrichtet.

Die Mehrwertsteuer (moms) für Waren
und Dienstleistungen beträgt meist 25%;
für Nahrungsmittel, Hotels, Reisen inner-
halb Schwedens und Tourismus liegt sie 
bei 12%, für Bücher und Tageszeitungen 
bei 6%.

Sozialversicherung
Allgemeine Krankenversicherung
Alle in Schweden amtlich gemeldeten Per-
sonen sind krankenversichert. Wer mehr 
als 16 400 SEK im Jahr verdient, hat auch
Anspruch auf Krankengeld. Die Höhe des
Krankengeldes ist vom Einkommen und
der Krankheitsdauer abhängig. Für Ein-

Einkommen Steuern Steuern
(Monat), SEK %

SEK

10 000 2 650 26
 13 000 3 750 29
 15 000 4 460 30
 17 000 5 200 31
 20 000 6 300 31
 25 000 8 000 32
 35 000 13 100 37
 40 000 15 800 40
 45 000 18 800 42



3

Tatsachen

Sozialhilfe
Personen, die sich nicht selbst versorgen
können, haben Anspruch auf Sozialhilfe.
Die Ausgaben für Sozialhilfe gehen zurzeit
zurück. Dies hängt mit den realen Lohn-
und Gehaltserhöhungen der vergangenen
Jahre und dem Rückgang der Arbeitslosig-
keit zusammen. Die meisten Empfänger
erhalten nur sporadisch Sozialhilfe.

Der Normalsatz für die Sozialhilfe wird
vom Zentralamt für Gesundheits- und 
Sozialwesen (Socialstyrelsen) danach fest-
gesetzt, was als angemessener Lebens-
standard angesehen werden kann. Der
Normalsatz beträgt 3 370 SEK für Allein-
stehende und 5 640 SEK für zwei Personen
ohne Kinder. Das Leistungsniveau fällt je
nach Alter und Bedarf der Kinder unter-
schiedlich aus. Alleinerziehende mit einem
Kind (1 Jahr) erhalten 5 120 SEK, während
gemeinsam Wohnende mit einem Kind
(1 Jahr) 7 480 SEK bekommen. Alleiner-
ziehende mit zwei Kleinkindern (1 und 5
Jahre) erhalten 6 970 SEK, gemeinsam
Wohnende mit zwei Kleinkindern (1 und 
5 Jahre) 9 230 SEK. Diese Beträge sollen
die laufenden Ausgaben mit Ausnahme 
der Wohnkosten und ärztliche/zahnärzt-
liche Behandlung decken. Arbeitsein-
kommen, Arbeitslosenunterstützung,
Renten usw. verringern die Sozialhilfe 
entsprechend.

Renten und Pensionen 
Das allgemeine Rentenalter liegt in Schwe-
den bei 65 Jahren. Doch ist ein Ruhestand
bereits mit 61 Jahren ebenso möglich wie
ein Fortsetzen der Berufstätigkeit nach
dem 65. Geburtstag.

Jede Person, die mindestens drei Jahre 
in Schweden gelebt hat, erhält einen An-
spruch auf eine staatliche Grundrente.
Die Höhe der Rente ist von der Anzahl 
der Jahre abhängig, die der Betroffene in 
Schweden gelebt hat. Die staatliche Grund-
rente besteht aus drei Teilen: einkommens-
bezogene Rente, vorfinanzierte Rente und
Garantierente.

2004 betrug die Garantierente für
Alleinstehende 7 144 SEK monatlich und
für verheiratete Paare je 6 365 SEK monat-
lich. Um in den Genuss der vollen Garan-
tierente zu kommen, muss man 40 Jahre in
Schweden gelebt haben.

Die Höhe der staatlichen Grundrente
hängt von der Dauer der Arbeitszeit und
der Einkommenshöhe sowie von der Ent-
wicklung der Prämienrentenfonds und der
schwedischen Wirtschaft ab.

Die meisten Ruhegeldempfänger er-
halten ferner eine betriebliche Rente. Diese
Rentenform ist in Tarifverträgen geregelt
und kann 10% bzw. 15% des Endlohns oder 
-gehalts des Arbeitnehmers betragen.

Eine Frührente kann erhalten, wer auf
Grund einer Behinderung oder langwieri-
ger Krankheit ganz oder teilweise arbeits-
unfähig ist. Die Arbeitsfähigkeit muss um
mindestens 25% herabgesetzt sein. Früh-
renten können Personen zwischen 16 und 
65 Jahren gewährt werden. Die volle 
Frührente beträgt 96 240 SEK im Jahr 
(2004).

Eine Hinterbliebenenrente soll die wirt-
schaftliche Sicherheit von Kindern, die
einen der Eltern verloren haben, oder von
Witwen bzw. Witwern gewährleisten.

Trotz eines relativ guten Rentensystems
ist vor allem bei Frauen der Anteil der priva-
ten Rentenversicherungen in den 90er Jahren
erheblich angestiegen. In der Altersgruppe
45-54 Jahre haben gut 40% der Frauen eine
Rentenversicherung, während der Anteil
bei den Männern 30% beträgt.

Ein neues allgemeines Rentensystem 
Seit 1999 wird sukzessiv ein neues allge-
meines Rentensystem eingeführt. Das neue
System basiert im Unterschied zum leis-
tungsbezogenen ATP-System auf Beiträ-
gen. Der Beitrag beläuft sich auf 18,5% 
des Einkommens, alle Einkünfte ab dem 
16. Lebensjahr sind für die Rente maß-
geblich.

16% des Rentenversicherungsbeitrags
werden zur Zahlung von Renten an gegen-
wärtige Rentner verwendet. Der verblei-
bende Betrag in Höhe von 2,5% wird an-
gespart und auf einem individuellen Prä-
mienrentenkonto verzinst. Dieses Geld
wird vom Einzelnen in Aktien- oder Ren-
tenfonds angelegt.

Die Rentenversicherung nach dem 
neuen System ist an das Wirtschaftswachs-
tum der Gesellschaft und an die durch-
schnittliche Lebenserwartung der Rentner-
jahrgänge gekoppelt. Dies bedeutet, dass
die Renten in guten Jahren steigen und 
bei einem Anstieg der durchschnittlichen
Lebenserwartung sinken. Das System
bietet mit der Garantierente auch einen
grundlegenden Schutz für die Personen,
die geringe oder keine Einkünfte aus einer
Erwerbstätigkeit haben.

Die Haushalte 
Schweden ist ein der Fläche nach großes
Land, hat jedoch nur 9 Mio. Einwohner.
Große Teile von Schweden, besonders im
Norden des Landes, sind sehr dünn besie-
delt, und die Menschen dort führen teil-
weise ein anderes Leben als die Bevölke-
rung in den Großstädten. Sie müssen weite
Wege zu alltäglichen Dienstleistungsein-
richtungen wie Geschäfte, Post, Bank und
Arzt in Kauf nehmen. Die Gemischt-
warenhändler auf dem Lande sind auch von
der Stilllegung bedroht, vor allem wegen

teurer Transporte und der Konkurrenz
durch die Einkaufszentren in den größeren
Orten.

Die Dorfläden haben wegen des nied-
rigeren Umsatzes, teurerer Transporte,
weniger Konkurrenz usw. oft höhere Preise
als die Läden in den größeren Orten. Auf
der anderen Seite hat die Bevölkerung in
den dünn besiedelten Gebieten Möglich-
keiten, ihre Haushaltsausgaben zu vermin-
dern. Häufig jagt man, geht fischen oder
sammelt Beeren und Pilze. Manche Haus-
halte sammeln sogar für den Verkauf.

Die Wohnkosten für die Haushalte auf
dem Lande sind niedriger als für Stadt-
haushalte. Das gilt sowohl für Einfamilien-
häuser wie für Mehrfamilienhäuser und
ohne Rücksicht darauf, ob man Woh-
nungseigentümer oder Mieter ist.

Die größten Ausgaben
Der absolut größte Ausgabenposten für die
Haushalte ist die Wohnung, danach kommt
die Ernährung. Der private Gesamtver-
brauch für den Durchschnittshaushalt in
Prozent des Nettoeinkommens verteilt sich
folgendermaßen:

Wohnungen
Die meisten Menschen in Schweden woh-
nen sehr gut, ganz gleich ob man in einem
größeren Ort oder auf dem Lande lebt. Die
Wohnungen sind verhältnismäßig neu, fast
drei Viertel aller Wohnhäuser sind nach
1940 gebaut und über ein Fünftel in den
70er Jahren.

So gut wie alle Wohnungen sind mit
modernem Komfort ausgestattet: fließen-
des Wasser, Abwasserentsorgung, Zentral-
heizung und Bad oder Dusche. Nur 1% 
der schwedischen Wohnungen hat weder 
Bad noch Dusche. Normalerweise sind die
Wohnungen mit Kühl- und Tiefkühl-
schränken, eingebauten Küchenschränken
sowie Herd und Backofen ausgerüstet,
wenn der Mieter oder Käufer einzieht.

Die durchschnittliche Wohnfläche pro
Person beträgt 47 m2. Die entsprechenden
Werte in anderen Ländern betragen: Däne-

Ausgaben

Wohnung, einschl. Strom und Heizung 30%

Nahrungsmittel, einschl. Getränke und 
Restaurantbesuche 17%

Transporte 15%

Kleidung und Schuhe 6%

Wohnungseinrichtung 5%

Alkoholische Getränke und Tabakwaren 4%

Freizeit 10%

Spiele und Unterhaltung 1,5%

Sonstiges 11,5%



mark 49, Norwegen 43, Frankreich 32,
Finnland 30, Großbritannien 27 und Spa-
nien 24 m2.

46% der Haushalte wohnen in Eigen-
heimen und Reihenhäusern, während 54%
in Mehrfamilienhäusern wohnen. Etwa
22% der erwachsenen Bevölkerung sind
außerdem Eigentümer eines Freizeithauses.

Familien in einem eigenen Haus haben
bedeutend mehr Raum als die in einer Eta-
genwohnung wohnenden. Die durch-
schnittliche Wohnfläche für Familien in
Eigenheimen beträgt 123 m2, während die
durchschnittliche Wohnfläche einer Woh-
nung 66 m2 erreicht.

Die Wohnkosten sind in den letzten
Jahren für viele Menschen gestiegen. Haus-
halte mit niedrigen Einkommen können
ein staatliches Wohngeld erhalten, damit 
sie ihre Wohnkosten bestreiten können.
Das Wohngeld ist eine Beihilfe, die nach
Prüfung der Bedürftigkeit gewährt wird.
Sie ist vor allem für Familien mit Kindern
und niedrigen Einkommen vorgesehen.
Alleinstehende und gemeinsam Wohnende
zwischen 18 und 28 Jahren ohne Kinder
können jedoch ebenfalls Wohngeld erhal-
ten, wenn sie sehr niedrige Einkommen
haben.

Rentner erhalten statt des Wohngeldes
eine staatliche Wohnkostenzulage zwischen
100 und 4 095 SEK, die höchstens 90% der
Miete ausmacht.

Der Anteil der Haushalte mit Wohn-
geld oder Wohnkostenzulage macht knapp
22% aus. Die meisten sind Rentnerhaus-
halte. Gut 8% aller Haushalte mit Personen
im erwerbstätigen Alter erhalten Wohn-
geld. Die meisten bestehen aus allein ste-
henden Eltern mit Kindern.

Nahrungsmittelkonsum
Die schwedischen Nahrungsmittelpreise
sind im europäischen Vergleich hoch. Nur
in Norwegen, Island, der Schweiz und
Dänemark kosten die Lebensmittel noch
mehr. Die Schweden kaufen Nahrungs-
mittel für durchschnittlich 1 300 SEK pro
Person und Monat.

Sonstiger Konsum
Das am häufigsten in schwedischen Haus-
halten vertretene Gerät ist die Mikrowelle.
Gut 80% aller Haushalte sind im Besitz
eines Mikrowellenherds. Eine im Auftrag
des schwedischen Amts für Verbraucher-
schutz durchgeführte Studie zeigt ferner,
dass 77% aller Haushalte im Besitz einer
eigenen Waschmaschine sind, während 
die entsprechende Zahl bei Spülmaschi-
nen 40% beträgt. 69% der Haushalte 
haben einen Computer, etwas weniger – 
56% darüber hinaus Zugang zum Inter-
net.

Öffentlicher Verkehr und Privatreisen
In den Großstädten Stockholm, Göteborg
und Malmö ist der öffentliche Nahverkehr
mit Untergrundbahnen, Straßenbahnen
und Omnibussen gut ausgebaut. In den
mittelgroßen und kleineren Städten gibt es
auch öffentlichen Nahverkehr für Fahrten
von und zur Arbeit. Der öffentliche Nah-
verkehr ist subventioniert. Eine Monats-
karte, die in der Regel für eine unbegrenzte
Zahl von Fahrten innerhalb der Provinz
oder der Gemeinde gilt, kostet im allge-
meinen zwischen 300 und 700 SEK.

Die Einwohner auf dem Lande sind
dagegen in bedeutend höherem Maße auf
das Privatauto angewiesen, um zu ihrem
Arbeitsplatz kommen zu können. Zwar
gibt es öffentlichen Nahverkehr auch auf
dem Lande, jedoch selten mit Fahrplänen,
die für Fahrten von und zur Arbeit geeignet 
sind. In Nordschweden sind zudem die Ent-
fernungen zwischen den Orten sehr groß.

Wenn die Schweden ein neues Auto
kaufen, wählen die meisten einen Volvo.
Die zweitpopulärste Marke ist Saab.

Die Kosten für ein Auto variieren je
nach Baujahr und Größe des Fahrzeugs.
Von der Wertminderung sind Neuwagen
stärker betroffen als ältere Pkw, während
die laufenden Kosten bei Neuwagen in der
Regel niedriger sind als bei älteren Fahr-
zeugen.

Das schwedische Amt für Verbraucher-
schutz hat errechnet, dass sich die Kosten
für einen Saab 9-5 2,0, Baujahr 2002, bei
einer Fahrtstrecke von jährlich 15 000 km
auf 2 480 SEK pro Monat belaufen. Be-
rücksichtigt man dabei die Wertminde-
rung, kostet dieses Auto 4 510 SEK pro
Monat. Ein Saab 9000i, Baujahr 1992
kostet 2 260 SEK pro Monat, einschließ-
lich Wertminderung.

Haushaltsbudgets
Nachstehend werden die Budgets für vier
verschiedene Haushalte vorgestellt.

Der Ausgabenposten Lebensmittel folgt
den Empfehlungen des Zentralamts für 
Lebensmittel bezüglich der Kalorienauf-
nahme. Dazu gehören Frühstück, zube-
reitetes Mittag- und Abendessen sowie
eine Zwischenmahlzeit, bestehend aus
nahrhafter und sparsamer Hausmannskost.

Unter Bekleidung ist der normale Be-
darf unter Berücksichtigung von Witterung
und Jahreszeit zu verstehen. Teure Marken-
produkte und Sportausrüstung sind nicht
einbezogen.

Unter Notwendige Ausgaben fallen 
Hygiene und Gesundheitspflege, örtliche
Fahrten, Gewerkschaftsbeiträge, Hausrat-
versicherung, Haftpflichtversicherung für
Erwachsene und Kranken- und Haft-
pflichtversicherung für Kinder, Haushalts-
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Familie mit zwei Kindern, 4 und 6 Jahre, 
Mietwohnung. Beide Eltern arbeiten, 
ein Elternteil Vollzeit, einer Teilzeit

Einkommen SEK/Monat
Lohn/Gehalt 1 23 300
Lohn/Gehalt 2 13 200
Kindergeld 1 900
Steuern –11 140
Verfügbares Einkommen 27 620

Ausgaben
Mietwohnung, 3 Schlafzimmer 5 700
Kinderbetreuung 1 050
Notwendige Ausgaben 10 690
Pkw, Unterhaltung, Urlaub, Sparen 9 820

Alleinstehende(r), Mietwohnung

Einkommen SEK/Monat
Lohn/Gehalt 20 800
Steuern –6 520
Verfügbares Einkommen 14 280

Ausgaben
Mietwohnung, 1 Schlafzimmer 4 100
Notwendige Ausgaben 4 270
Pkw, Unterhaltung, Urlaub, Sparen 5 910

Alleinerziehende(r) mit zwei Kindern, 8 und 10
Jahre, Mietwohnung, Vollzeitbeschäftigung

Einkommen SEK/Monat
Lohn/Gehalt 17 600
Unterhaltsvorschuss 2 346
Kindergeld 1 900
Wohngeld 950
Steuern –5 340
Verfügbares Einkommen 17 456

Ausgaben
Miete, 2 Schlafzimmer 4 700
Kinderbetreuung 600
Notwendige Ausgaben 7 540
Pkw, Unterhaltung, Urlaub, Sparen 4 616

Rentnerpaar mit Rentenzuschuss, 
Mietwohnung

Einkommen SEK/Monat
Rentenzuschuss 12 612
Betriebliche Rente 1 750
Rentenzuschuss 9 614
Betriebliche Rente 1 050
Steuerabzug (neu seit 2002) –6 820
Verfügbares Einkommen 18 206

Ausgaben
Miete, 2 Schlafzimmer 4 700
Notwendige Ausgaben 6 260
Pkw, Unterhaltung, Urlaub, Sparen 7 246
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strom, Tageszeitung, Fernsehen, Telefon,
Kosten für Kontokarten und Banküber-
weisungen sowie Verbrauchsartikel wie

Spül- und Waschmittel, Toiletten- und
Haushaltspapier, chemische Reinigung,
Servietten, Plastiktüten etc.
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